
Preisträger  
 
2011    Novuprint  
            Agentur für Mediendesign,   

Werbung, Publikationen GmbH  
John + Bamberg GmbH & Co. KG 
Orthopädische Werkstatt 

 
2012   AfB gGmbH 

Arbeit für Menschen mit Behinderungen 
 
2013   DAIMLER AG, Mercedes Benz 

Niederlassung/Logistik Center  
Hannover 

 
2014   amara – Schulen für Naturheilkunde 

und Heilpraxis GmbH 

Preisträger  
 
2015   Kretschmar GmbH – Moderne  

Schaumstoffverarbeitung in jeder Form 
 
2016  DIE PRAXIS NeuroConcept 

Krankengymnastik und Physiotherapie, 
Massage 

           FreuDie – Freudenberg Dienstleistungen 
 
2017   CM Systemhaus GmbH 

IT-Dienstleister 
 
2018  INDIVIDUAL Automobilsysteme 

spezielle Fahrzeugumrüstung 
            Klauenberg GmbH 

Bau- und Möbeltischlerei   

Preisträger  
 
2019  Bäcker Göing – Bäckerei-Unternehmen 
           Volkswagen AG, Volkswagen  

Nutzfahrzeuge – Automobilhersteller 
 
2020 essBar GmbH & Co. KG – Catering 
           Anna Blume gGmbH – Inklusives  

Kulturcafé

F Ü R  U N T E R N E H M E N ,  
D I E  W E I T E R G E H E N …  

11. Förderpreis für Inklusion in der Wirtschaft

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER

LANDESHAUPTSTADT  
HANNOVER 

Büro der Beauftragten für Menschen  
mit Behinderungen 
 
Andrea Hammann 
Trammplatz 2, 30159 Hannover 
 
E-Mail:  
andrea.hammann@hannover-stadt.de

 
 
 
Redaktion/Text 
Andrea Hammann 
Frank Döpke 
 
Gestaltung 
Formfürsorge, Jörg Wesner 
 
Druck 
QUBUS media 
 
Stand 
September 2021www.hannover.de



Teilhabe am Arbeitsleben 
 
Die Landeshauptstadt Hannnover will diese Zielsetzung 
noch stärker in Planungen und Projekte einbringen und setzt 
damit einen bereits seit langem angelegten Prozess fort. 
 
Dazu sieht sie sich in der Verantwortung, daran mitzuwirken, 
den Zugang zum Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinde-
rung zu verbessern und ihnen damit die Möglichkeit zu eröff-
nen, den Lebensunterhalt durch Arbeit selbst zu verdienen. 
 
Aus diesem Grunde wird der Förderpreis für Inklusion in der 
hannoverschen Wirtschaft zum elften Mal verliehen. 
 
Hierdurch sollen Betriebe, Geschäfte und Unternehmen  
ausgezeichnet werden, die mit innovativen Konzepten  
barrierefreie Arbeits- oder Ausbildungsplätze für Menschen 
mit Behinderung schaffen oder erhalten. 
 
Als Preisgeld sind insgesamt 10.000 Euro vorgesehen.  
Eine Aufteilung auf mehrere Bewerbungen ist möglich. 
 

Bewerbung 
 
Bewerben können sich hannoversche Unternehmen,  
Geschäfte und Betriebe, die durch ihr Engagement  
und ihren Einsatz Menschen mit Behinderung ein selbst- 
bestimmtes Erwerbsleben ermöglichen. 
 
Kriterien sind zum Beispiel: 

Ausbildungsplätze für Menschen mit  
Behinderung 
dauerhafte Arbeitsplätze für Menschen  
mit Behinderung 
besondere Serviceangebote 
sonstige innovative Handlungsansätze für  
Inklusion im Erwerbsleben 

 

Teilnahmevoraussetzung ist eine schriftliche Kurzdarstel-
lung anhand des vollständig ausgefüllten, beiliegenden  
Bewerbungsbogens. Zusätzliche Materialien können  
beigefügt werden. 
 
Bewerbungen können bis zum 15. Februar 2022 eingereicht 
werden, postalisch unter: 
 
Landeshauptstadt Hannover  
Büro der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen 
Andrea Hammann, Trammplatz 2, 30159 Hannover 
 
oder online, Bewerbungsbogen als Download:  
Rubrik ›Unternehmensservice‹ auf der Seite  
www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

Auswahl und Jury 
 
Über die Auswahl der Preisträger*innen berät eine Jury be-
stehend aus Mitgliedern des Rates, Mitarbeiter*innen des 
Fachbereich Wirtschaft, Vertreter*innen von  
Behindertenorganisationen und der Wirtschaft sowie der 
Beauftragten für Menschen mit Behinderungen der  
Landeshauptstadt Hannover.  
 
Zur Preisverleihung im Frühjahr 2022 sind Sie bereits jetzt 
herzlich eingeladen. Den genauen Termin hier- 
für werden wir rechtzeitig auf unserer Internet- 
seite www.hannover.de bekannt geben. 
 
Andrea Hammann 
Beauftragte für Menschen mit Behinderungen  
der Landeshauptstadt Hannover 

Setzen Sie Zeichen …

In der Verantwortung …

… der gesamten Gesellschaft soll es liegen, »den vollen und gleich- 

berechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten  

durch alle Menschen mit Behinderung zu fördern, zu schützen und 

zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden 

Würde zu fördern«. 
 

Artikel 1 – UN Behindertenrechtskonvention


